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Änderung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 

 
Antrag: 
 
Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit der 
beigefügten Änderung beschließen. 
 
 
 
Begründung: 
 
In seiner Sitzung am 15.12.2020 hat der Stadtrat die Haushaltssatzung nebst dem Haushalt 
für das Jahr 2021 beschlossen. Nach dem Beschluss wurde der Haushalt entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben unverzüglich der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) 
zur Genehmigung vorlegt. 
 
Zwischenzeitlich hat uns die ADD mit Schreiben vom 17.02.2021, eingegangen im 
elektronischen Postfach der Stadt Neustadt an der Weinstraße am 22.02.2021, mitgeteilt, 
dass gegen die vorgelegte Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2021 
Rechtsbedenken erhoben werden und der Haushalt deshalb nicht genehmigt werden könne. 
Die Rechtsbedenken beziehen sich auf die genehmigungspflichtigen Investitionskredite. Die 
ADD hat die beantragten Investitionskredite von 15.154.650 € in einer Höhe von 892.225 € 
versagt. Als Begründung für die Teilversagung wird die zu geringe Inanspruchnahme der 
Kreditermächtigungen in Folge von zu geringen Umsetzungsquoten bei den 
Investitionsmaßnahmen angeführt.  
 
Der Haushaltsentwurf 2021 würde sich dann wie folgt verändern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investiver Finanzhaushalt: 
 
  Neu   Stand 15.12.2020  
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  14.080.050 € 14.080.050 € 
 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  28.342.475 € 29.234.700 € 
 ______________ ______________ 
 
Saldo (= Kreditbedarf)   14.262.425 € 15.154.650 € 
 
abzgl. Tilgungen  4.761.300 € 4.761.300 € 
 ______________ ______________ 
 
Investive Neuverschuldung  9.501.125 € 10.393.350 € 
 
 
 
Ansonsten entspricht der Haushalt 2021 der Beschlusslage vom 15.12.2020. 
 
Als weitere Anlagen sind dieser Vorlage zur Vollständigkeit beigefügt: 
1 geänderter Entwurf der Haushaltssatzung 2021 
1 Querübersicht über die Änderungen des Haushalts 2021 
1 aktualisierter Finanzhaushalt 
1 aktualisierte Teilhaushalte 3 und 9 nebst Produktkontenübersichten 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 04.03.2021 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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